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vereinbarung

zwischen (Auftraggeber)                               und (Auftragnehmer)

Landkreis Barnim                                        
vertreten durch den Landrat              	
Herrn Daniel Kurth                                    	
Am Markt 1                                                    
16225 Eberswalde                        	


über die Erbringung von Leistungen der sozialen Beratung und Betreuung für die im Übergangswohnheim … untergebrachten Personen (Leistungen der Migrationssozialarbeit nach § 12 LAufnG)


Präambel

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem Landesaufnahmegesetz (Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen im Land Brandenburg sowie zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes – LAufnG) aufgenommenen Personen bei der Bewältigung der insbesondere aus ihrer Aufnahme- und Aufenthaltssituation begründeten besonderen Lebenslagen, angepasst an die jeweilige Wohn- und Unterbringungssituation, durch soziale Beratung und Betreuung (Migrationssozial-arbeit) zu unterstützen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 LAufnG). 

Der Auftraggeber kann die Aufgabenwahrnehmung auf geeignete Dritte, in der Regel nichtstaatliche Träger der Sozialen Arbeit, übertragen (§ 12 Abs. 2 Satz 1 LAufnG). Mit dieser Vereinbarung überträgt der Auftraggeber Aufgaben der sozialen Beratung und Betreuung auf den Auftragnehmer im Sinne eines öffentlich-rechtlichen Auftrags-verhältnisses nach § 14 Abs. 2 Satz 1 LAufnG. 

Die Vereinbarungspartner sind sich ihrer besonderen humanitären Verpflichtung und Verantwortung bewusst und verfolgen im Rahmen dieser Vereinbarung gemeinsam das Ziel, den untergebrachten Personen eine selbstverantwortliche Lebensgestaltung einschließlich der notwendigen Inanspruchnahme der sozialen und integrativen Unterstützungssysteme zu ermöglichen und die Aufnahmebereitschaft sowie die Aufnahmefähigkeit des Gemeinwesens zu befördern. Die untergebrachten Personen sollen während ihres Aufenthalts so beraten und betreut werden, dass eine frühzeitige und erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft gelingt.  

§ 1 Art und Umfang der Leistungen

(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer Aufgaben der sozialen Beratung und Betreuung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LAufnG (Migrationssozialarbeit) für die 
im Übergangswohnheim … untergebrachten Personen. Konkret erbringt der Auftragnehmer die folgenden Leistungen für den Auftraggeber:

· Unterstützung und Beratung zu Aufnahme- und Verwaltungsabläufen,

· Beratung zu leistungsrechtlichen Fragen,

· die Beratung zum Zugang zu Regeldiensten und -angeboten sowie zu themen- oder zielgruppenspezifischen Angeboten,

· die Unterstützung bei der Organisation, Mitgestaltung und Einhaltung der wohnformspezifischen Lebensbedingungen zur Sicherstellung eines gelingenden Zusammenlebens

· die Auszugsbegleitung beim Wechsel in die dezentrale Wohnungsunterbringung sowie Unterstützung

· beim Eingehen und bei der Erfüllung vertraglicher Pflichten im Mietverhältnis und beim Umgang mit nachbarschaftlichen Regeln und Konflikten,

· die Vermittlung von Personen, bei denen Anhaltspunkte für eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe der Schutzbedürftigen nach Artikel 21 der Richtlinie 2013/33/EU vorliegen, an den entsprechenden Fachberatungsdienst,

· die individuelle Integrationsförderung und -begleitung,

· die Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung von Anfang an,

· die Unterstützung von Eltern insbesondere bei der Erziehung und Betreuung ihrer minderjährigen Kinder,

· die gemeinwesenorientierte Arbeit im Kontext der Einrichtung der vorläufigen Unterbringung (insbesondere Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungsverbünde) zur Integration und interkulturellen Sensibilisierung, die Unterstützung von Begegnungsmöglichkeiten, 

· die Unterstützung der Einrichtung und Anwendung eines niedrigschwelligen, gegebenenfalls zielgruppenausgerichteten Beschwerdemanagements, insbesondere einer unabhängigen Beschwerdestelle gegen Gewalt in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung, Information von meldepflichtigen Vorkommnissen und Ereignissen an das Grundsicherungsamt im Landkreis Barnim

· die Erfassung der täglichen Anwesenheit der Bewohnenden, Führung von Meldelisten und deren wöchentlicher Übermittlung an das Grundsicherungsamt  im Landkreis Barnim und umfasst die Leitung der Einrichtung, wobei er sich insbesondere mit dem Wachschutz abstimmt, die Hausordnung umsetzt, besondere Vorkommnisse meldet und notwendige Reparaturbedarfe erfasst und den Mieter Landkreis Barnim weiter meldet. Eine betriebswirtschaftliche Tätigkeit ist nicht eingeschlossen.

(2) Für die Leistungserbringung setzt der Auftragnehmer vor Ort … Vollzeitstellen ein. Der Auftragnehmer weist die regelmäßige Anwesenheit des eingesetzten Personals in geeigneter Form nach.
 
(3) Der Auftragnehmer hat die Leistungen nach

· den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes zur sozialen Unterstützung durch Migrationsarbeit in der jeweils aktuellen Fassung (Anlage 1),
· den Regelungen der Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes (Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung) zur sozialen Unterstützung durch Migrationsarbeit in der jeweils aktuellen Fassung (Anlage 2), 
· den Regelungen der Anlage 4 zur Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung (Anlage 3)

und auf der Grundlage 

· des Umsetzungskonzeptes des Landkreises Barnim zur Migrationssozialarbeit nach § 15 der Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung (Anlage 4) und 
· des mit dem Angebot eingereichten Konzeptes über die angebotene Leistung der sozialen Beratung und Betreuung (Anlage 5)

zu erbringen. Die Anlagen 1 bis 5 sind wesentliche Bestandteile dieser Vereinbarung und für den Auftragnehmer verbindlich.

(4) Für die Leistungserbringung stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer für die Laufzeit der Vereinbarung im Übergangswohnheim Büro- und Beratungsräume mit notwendiger Büroausstattung zur Verfügung.

§ 2 Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers gewissenhaft wahr-zunehmen und in jedem Stadium der Abwicklung der Vereinbarung eng mit dem Auftraggeber zusammenzuarbeiten.


(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unaufgefordert und unverzüglich über alle besonderen Vorkommnisse zu informieren, von denen er im Rahmen seiner Leistungserbringung Kenntnis erhält. Besondere Vorkommnisse in diesem Sinne sind insbesondere der Verdacht der Begehung strafbarer Handlungen und der Verdacht des Vorliegens von meldepflichtigen Infektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. 

(3) Der Auftragnehmer ist zur Erteilung von Auskünften an die Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen usw.), die seine Leistungserbringung betreffen, nicht berechtigt. Die Kommunikation mit den Medien obliegt ausschließlich dem Auftraggeber. Entsprechende Anfragen sind an den Auftraggeber weiterzuleiten.

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit den vom Auftraggeber nach § 1 Abs. 4 zur Verfügung gestellten Räumen und Sachmitteln pfleglich umzugehen.

(5) Die untergebrachten Personen sind im Rahmen der Leistungserbringung in die Lage zu versetzen, ihre Wohnbereiche und das dazugehörige Wohnumfeld selbständig zu reinigen, zu pflegen und zu erhalten.

(6) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die für die Leistungserbringung eingesetzten Personen an Beratungen des Grundsicherungsamtes teilnehmen können, soweit es im Rahmen der Migrationssozialarbeit des Auftraggebers erforderlich ist.

(7)  Bis zu 15% artfremder Leistungen, insbesondere im Hinblick auf die Betreibung einer Einrichtung, gelten als vereinbart.

§ 3 Qualität der Leistungserbringung

(1) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen unter Einhaltung allgemeiner Grundstandards der Sozialen Arbeit. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die für die Leistungserbringung eingesetzten Personen bei der Art und Weise der sozialarbeiterischen Hilfestellung keinen diesem oder einem anderen Aufgabengebiet dienenden Weisungsrecht unterliegen.

(2) Der Auftragnehmer wendet die einschlägigen Methoden der Sozialen Arbeit (zum Beispiel klientenzentrierte Gesprächsführung, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit, Fallmanagement) aufgabenadäquat an. Im Rahmen fachlicher Zusammenarbeit sind insbesondere Team- und Fallbesprechungen und Angebote der Supervision und Intervision in einem der Aufgabenwahrnehmung angemessenen Umfang zu gewährleisten.

(3) Der Auftragnehmer sorgt für eine ordnungsgemäße Aktenführung und Akten-verwahrung sowie für eine angemessene Dokumentation seiner Arbeit.

(4) Der Auftragnehmer setzt nur solche Personen für die Leistungserbringung ein, die über die erforderlichen Kompetenzen und Fachkenntnisse, in der Regel über die Qualifikation einer staatlich anerkannten Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin oder eines staatlich anerkannten Sozialarbeiters/Sozialpädagogen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Brandenburgischen Sozialberufsgesetzes nachweislich verfügen. Sie sollten darüber hinaus über die folgenden Qualifikationen und Kenntnisse verfügen:

· einschlägige Fremdsprachenkenntnisse,
· aktuelle Kenntnisse des Ausländerrechts, insbesondere des Asylgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie des einschlägigen Sozial- und Verwaltungsrechts,
· Kenntnisse zu migrations- und fluchtspezifischen, kulturellen und religiösen Besonderheiten der Zielgruppen der Migrationssozialarbeit,
· Kenntnisse über politische und soziale Verhältnisse in den Herkunftsländern,  
· interkulturelle Handlungskompetenz sowie die Fähigkeit zu kultursensiblem Verhalten

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind, darf der Auftragnehmer für die Leistungserbringung nicht einsetzen.

(6) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm für die Leistungs-erbringung eingesetzten Personen an für das Aufgabengebiet erforderlichen Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er die Einhaltung der im Konzept über die angebotene Leistung der sozialen Beratung und Betreuung dargelegten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nachzuweisen.

(7) Der Auftragnehmer hat die von ihm für die Leistungserbringung eingesetzten Personen auf der Basis der jeweils einschlägigen geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen zu vergüten.

§ 4 Höhe des Entgeltes

(1) Für die Leistungserbringung schuldet der Auftraggeber ein jährliches pauschales Entgelt von


€,

das in monatlichen Teilzahlungen im Voraus, spätestens am 3. Werktag eines Monats in Höhe von  

€


auf das folgende Konto des Auftragnehmers zu zahlen ist: 




Bank:
BIC: 
IBAN: 
Verwendungszweck: Betreuungspauschale

(2) Mit der Zahlung der Entgelte nach § 4 sind alle Kosten des Auftragnehmers für die soziale Beratung und Betreuung (Personal- und Sachkosten) abgegolten. 

§ 5 Haftung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Wird der Auftraggeber seitens Dritter wegen eines pflichtwidrigen Verhaltens des Auftrag-nehmers in Anspruch genommen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen freizustellen.

§ 6 Datenschutz und Verschwiegenheit

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geltende datenschutzrechtliche Regelungen des Bundes und des Landes Brandenburg und die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. 

(2) Übermittelt der Auftraggeber Daten an den Auftragnehmer, verpflichtet sich dieser, diese Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. Er hat die ihm übermittelten Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die nach dem Landesaufnahmegesetz zuständigen Behörden. § 24 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes gilt entsprechend. Die übermittelten Daten sind mit Beendigung der Vereinbarung unverzüglich zu löschen.

(3) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass nur solche Personen für die Leistungserbringung eingesetzt werden, die sich schriftlich zur Einhaltung der in               § 6 Abs. 1 genannten datenschutzrechtlichen Bestimmungen und zur Einhaltung von 
§ 6 Abs. 2 verpflichtet haben. 

(4) Für eine etwaige Auftragsverarbeitung schließen die Vereinbarungspartner einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 Abs. 3 der Datenschutzgrundverordnung ab (Anlage 6). Die Anlage 6 ist wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Verschwiegenheit über den Inhalt dieser Vereinbarung und über Informationen zu wahren, die ihm oder seinen für die Leistungserbringung eingesetzten Personen im Zusammenhang mit der Leistungs-erbringung zur Kenntnis gelangen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm für die Leistungserbringung eingesetzten Personen zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nach Ablauf der Vereinbarung weiter fort. 

§ 7 Dauer der Vereinbarung, Kündigung

[bookmark: _GoBack](1) Die Vereinbarung beginnt am … zu laufen. Sie endet mit dem Ablauf des ….
 
(2) Der Auftraggeber kann die Vereinbarung außerordentlich und ohne Frist kündigen, wenn der Auftragnehmer wesentliche Bestandteile der Vereinbarung in erheblicher Weise verletzt. Eine erhebliche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn der Auftragnehmer die sich aus der Anlage 3 ergebenden Verpflichtungen verletzt, in dem er die darin enthaltenen Mindeststandards nicht umsetzt oder Personen einsetzt, die er nach § 3 Abs. 5 nicht einsetzen darf.

§ 8 Nebenabreden, Schriftform, Salvatorische Klausel

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Getroffene Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurch-führbar sein oder nach Abschluss der Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vereinbarungspartner mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweisen sollte.


Auftraggeber                                                 Auftragnehmer


Eberswalde, den _________	                        Eberswalde, den ________



______________________                          _____________________


Eberswalde, den _________	                          




___________________                             
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